
Aufgabenbereiche der Schule und der Schulführungskraft 

 

Die autonomen Schulen sind verantwortlich für die Festlegung und Verwirklichung des 
Bildungsangebotes. (Landesgesetz 12/2000 – Art. 2). Das Bildungsangebot der 
Landesberufsschule für Handel und Grafik ist auf dieser Homepage veröffentlicht und ist im 
Dreijahresplan (https://www.gutenberg.berufsschule.it/de/drei-jahres-plan). enthalten. Die 
Berufsbildung ist außerdem durch den Beschluss 1027/2018 geregelt.  

 

Pädagogisch-didaktische Leitung der Schule 

Der autonomen Schule obliegt die pädagogische didaktische Leitung der Schule im Sinne des 
Landesgesetzes 11/2010 – die Oberstufe des Bildungssystems. Dabei ist die Berufsbildung im 
Art. 5 geregelt.  

Insbesondere ist die didaktische Autonomie der Schule ist im Landesgesetz 12/2000 – Art. 6 
geregelt. 

Unter Beachtung der Lehrfreiheit, der Erziehungsfreiheit der Familien und der allgemeinen 
Zielsetzungen des Schulsystems setzen die Schulen im Sinne von Artikel 5 die allgemeinen und 
die spezifischen Ziele in Lernwege um, die das Recht aller Schüler und Schülerinnen auf Bildung 
und Erziehung gewährleisten. Sie erkennen und nutzen die Unterschiede, fördern die Fähigkeiten 
jedes Einzelnen, indem sie alle zweckdienlichen Maßnahmen treffen, um den Bildungserfolg zu 
erreichen. 

(2) Die didaktische Autonomie betrifft die freie und planmäßige Auswahl von 
Unterrichtsverfahren, Medien, Organisationsformen, Unterrichtszeiten und jede weitere 
Initiative, die Ausdruck von Planungsfreiheit ist, einschließlich des Angebots von Wahlfächern 
und fakultativen Fächern. 

(3)     Die Unterrichtszeiten der einzelnen Fächer und Tätigkeiten werden so eingeteilt, dass sie der 
Eigenart des Studienganges wie auch dem Lernrhythmus und der Arbeitsweise der Schüler und 
Schülerinnen bestmöglich entsprechen. Zu diesem Zweck können die Schulen alle 
Flexibilitätsformen, die sie für zweckmäßig erachten, anwenden; unter anderem können sie 

1. das Jahresstundenkontingent der einzelnen Fächer und Tätigkeiten in Blöcke gliedern, 

2. die Dauer der Unterrichtseinheiten abweichend von den Unterrichtsstunden festlegen 
und im Rahmen des Pflichtcurriculums laut Artikel 5 über die Verwendung der restlichen 
Zeiten bestimmen, 

3. individuelle Lernwege anbieten, um dem allgemeinen Grundsatz der Integration der 
Schüler und Schülerinnen in die Klasse und in die Gruppe nachzukommen, vor allem 
auch in Bezug auf Schüler und Schülerinnen mit Behinderung, 

4. Lernangebote vorsehen, um besonders begabte Schüler und Schülerinnen zu fördern, 

5. Gruppen mit Schülern und Schülerinnen aus der gleichen Klasse oder aus verschiedenen 
Klassen, auch anderer Jahrgangsklassen bilden, 

6. Fächer zu Fächerbereichen und Fächerkombinationen zusammenlegen. 



(4) In Ausübung der didaktischen Autonomie sorgen die Schulen außerdem für das Angebot von 
Nachhol- und Stützmaßnahmen wie auch für Vorbeugemaßnahmen gegen den frühzeitigen 
Schulabbruch. 

(5) Die Schulen ergreifen auch zweckmäßige Initiativen, um die pädagogische, didaktische und 
organisatorische Kontinuität sowie die Schul- und Berufsberatung zu fördern und zu 
unterstützen. 

(6) Das Lehrerkollegium legt im Rahmen der einschlägigen Bestimmungen die Modalitäten und 
Kriterien der Schüler- und Schülerinnenbewertung fest. 

(7) Die Richtlinien für die Anerkennung von Schulguthaben und für das Aufholen von 
Rückständen der einzelnen Schüler und Schülerinnen werden vom Lehrerkollegium bestimmt, 
wobei auf die spezifischen Ziele laut Artikel 5 und auf die Notwendigkeit geachtet wird, Übertritte 
zwischen den verschiedenen Studiengängen zu erleichtern, die Integration von 
Bildungssystemen zu fördern sowie die Übergänge zwischen Schule, Berufsschule und 
Arbeitswelt zu unterstützen. 

(8) Außerdem werden vom Lehrerkollegium Kriterien erstellt für die Anerkennung von 
Bildungsguthaben, die Tätigkeiten des erweiterten Bildungsangebotes oder von den Schülern und 
Schülerinnen frei durchgeführte, ordnungsgemäß überprüfte und belegte Aktivitäten betreffen. 

 

Die organisatorische Autonomie der Schule ist im Landesgesetz 12/2000 – Art. 7 geregelt. 

(1) Die organisatorische Autonomie soll Flexibilität und Vielfalt ermöglichen, um die Effizienz und 
Wirksamkeit der Schulen zu sichern, die Ressourcen und Strukturen bestmöglich zu nutzen, 
neue Technologien einzuführen und das örtliche Umfeld in die Schule miteinzubeziehen. 

(2)  Die Schulen wenden, auch was den Einsatz der Lehrpersonen betrifft, jene 
Organisationsformen an, die unter Berücksichtigung der von den Kollektivverträgen 
vorgesehenen Bestimmungen den allgemeinen und spezifischen Zielen einer jeden Schulart oder 
Fachrichtung am besten entsprechen. In der einzelnen Schule können die Lehrpersonen in den 
verschiedenen Klassen auf Grund der im Dreijahresplan des Bildungsangebotes vorgesehenen 
Unterrichtsverfahren und Organisationsformen auf unterschiedliche Art und Weise eingesetzt 
werden. 

(3) Die Anpassungen des Schulkalenders werden vom Schulrat nach den Erfordernissen des 
Dreijahresplanes des Bildungsangebotes 8)  und unter Beachtung der von der Landesregierung 
erlassenen Bestimmungen beschlossen.9) 

(4) Der Stundenplan des gesamten Curriculums wie auch jener der einzelnen Fächer und 
Tätigkeiten wird flexibel, auch im Rahmen einer mehrwöchigen Planung, eingeteilt. Aufrecht 
bleiben die Jahresstundenkontingente der einzelnen obligatorischen Fächer und Tätigkeiten und 
die Verteilung der Unterrichtsstunden auf fünf Wochentage, außer die Landesregierung 
ermächtigt die Verteilung der Unterrichtsstunden auf sechs Wochentage. 10) 

(5) Jede Schule gibt sich mit Beschluss des Schulrates eine eigene interne Schulordnung und 
sieht darin auch die Anwendung der Dienstleistungsgrundsätze vor. 

 

 



Die Verwaltungsautonomie der Schule ist im Landesgesetz 12/2000 – Art. 11 geregelt. 

(1) Die Schulen sorgen für alle Maßnahmen, welche die Schullaufbahn der Schüler und 
Schülerinnen betreffen; sie regeln unter Beachtung der einschlägigen Bestimmungen die 
Einschreibungen, den Schulbesuch, die Bestätigungen, die Bewertungen, die 
Disziplinarmaßnahmen nach den Bestimmungen der Schülercharta. Außerdem regeln sie die 
Anerkennung der im In- oder Ausland absolvierten Studien zum Zweck ihrer Fortsetzung, die 
Bewertung der Schul- und Bildungsguthaben sowie der Bildungsrückstände, die Teilnahme an 
Projekten im In- und Ausland. 

(2) Den Schulen werden die Befugnisse in Bezug auf die Verwaltung der Haushaltsmittel und des 
Vermögens, der Strukturen und Einrichtungen zuerkannt. Mit Durchführungsverordnung werden 
die Modalitäten und die buchhalterischen Aufgaben festgelegt, welche die Durchführung von 
Aufträgen und Ankäufen wie auch die Abwicklung des Ökonomatsdienstes regeln. 

(3) Mit Wirkung vom 1. September 2000 werden den Schulen alle Befugnisse im Bereich des 
Dienst- und Besoldungsrechtes des Lehrpersonals übertragen; ausgenommen sind: 

1. die Erstellung von Ranglisten für die Aufnahme des Lehrpersonals,13) 

2. die Aufnahme des Lehrpersonals mit unbefristetem Dienstverhältnis, 

3. die schulexterne Mobilität und Verwendung des an den Schulen überzähligen 
Lehrpersonals, 

4. die Genehmigung der Verwendungen und Freistellungen, für welche ein 
Landeskontingent vorgesehen ist; Abordnungen, Verwendungen und Versetzungen 
außerhalb des Stellenplans, 

5. die Auszahlung der Bezüge an die Lehrpersonen, Direktoren und Direktorinnen, 

6. die Fürsorge- und Ruhestandsbehandlung der Lehrpersonen, Direktoren und 
Direktorinnen, 

7. Anerkennung von Diensten und Laufbahnentwicklung. 

(4) Die einschlägigen Bestimmungen im Bereich des Disziplinarrechtes des Lehrpersonals 
bleiben aufrecht. 

(5) Die von den Schulen getroffenen Maßnahmen werden fünfzehn Tage nach der 
Veröffentlichung an der Anschlagtafel der Schule definitiv, außer jene, die 
Disziplinarmaßnahmen für das Personal und die Schüler und Schülerinnen betreffen. Jeder, der 
davon betroffen ist, kann innerhalb dieser Frist Einspruch bei dem Organ einlegen, das die 
Maßnahme erlassen hat. Der Einspruch muss innerhalb dreißig Tagen entschieden werden. Nach 
Ablauf der Frist ist die getroffene Maßnahme definitiv. Die Maßnahmen werden außerdem nach 
Entscheidung über den Einspruch definitiv. 

 

Die finanzielle Autonomie der Schule ist im Landesgesetz 12/2000 – Art. 11 geregelt. 

Die Einnahmen der Schulen umfassen, soweit sie ihnen nach den einschlägigen Bestimmungen 
zustehen, folgendes: 

1. die Zuweisungen des Landes, 



2. die Zuweisungen der Gemeinden, 

3. die von der Landesregierung festgelegten Schulgebühren und die Beiträge der Schüler 
und Schülerinnen, 

4. die Beiträge von anderen Körperschaften und Institutionen, von Unternehmen oder 
Privaten, 

5. die Einnahmen aus den von den Schulen abgeschlossenen Verträgen oder aus 
Veräußerungen von verfügbaren Gütern, 

6. Schenkungen, Erbschaften und Legate, Zuwendungen und Spenden, 

7. alle weiteren Einnahmen jeglicher Art. 

(2) Bei den Zuweisungen des Landes für die Finanzierung des Schulbetriebes sind ordentliche 
und außerordentliche Zuweisungen zu unterscheiden. Die Zuweisungen erfolgen nach den von 
der Landesregierung festgelegten Kriterien. 

(3) Die Landesregierung legt die ordentlichen Zuweisungen nach objektiven Parametern zur 
Ermittlung des Bedarfs fest und berücksichtigt dabei die Größe und Komplexität der einzelnen 
Schule. 

(4) Die außerordentlichen Zuweisungen sollen unvorhersehbare Ausgaben decken oder der 
Umsetzung von besonderen Projekten dienen. 

(5) Gemäß ihren Zuständigkeiten sichern das Land und die Gemeinden den Schulen eine 
Grundausstattung zu, um den ordnungsgemäßen Schulbetrieb zu garantieren. 

(6) Die ordentlichen Zuweisungen des Landes werden ohne andere Zweckbindung zugeteilt als 
jene der vorrangigen Verwendung für die Abwicklung der Unterrichts-, Bildungs- und 
Beratungstätigkeiten, die jeder Schulart und jeder Fachrichtung eigen sind. 

(6-bis) Die von diesem Gesetz geregelten Schulen übernehmen ab 1. Jänner 2017 die 
zivilrechtliche Buchhaltung und wenden die entsprechenden Bestimmungen an, die im 
gesetzesvertretenden Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, enthalten sind.14) 

(6-ter) Mit Durchführungsverordnung werden die Bestimmungen zur Finanzgebarung und zur 
Buchhaltung der Schulen, unter Berücksichtigung der Bestimmungen von Absatz 6-bis, sowie die 
Übergangsbestimmungen zur Übernahme des entsprechenden Buchhaltungssystems 
festgelegt. 14) 

(7) Die Kontrolle über die ordnungsgemäße Verwaltung und Buchhaltung wird von einem oder 
mehreren Kollegien ausgeübt, die vom zuständigen Schulamtsleiter ernannt werden. Die 
Kollegien bestehen aus qualifizierten Landesbediensteten der Verwaltung und Buchhaltung. 
Kriterien und Arbeitsweise werden mit der Durchführungsverordnung nach Absatz 6-ter 
festgelegt. 15) 

(8)16)  

(9) Im Sinne der Effizienz oder Wirtschaftlichkeit der Verwaltung der finanziellen Mittel kann die 
Landesverwaltung einzelne Ausgaben für den Schulbetrieb selbst übernehmen. Die 
Landesregierung legt die Arten dieser Ausgaben fest. Zudem sorgt das Land für die 
ausserordentliche Instandhaltung der Oberschulen. 



(10) An den Schulen werden die Einhebungsberechtigten von der Schulführungskraft ernannt. In 
der Durchführungsverordnung laut Absatz 6-ter werden Bestimmungen zur Einhebung, zur 
urteilsgebundenen Jahresabrechnung, zur Einzahlung und zur verwaltungsmäßigen Abrechnung 
der Einnahmen, die von den Einhebungsberechtigten eingehoben werden, festgelegt. 17) 

 

Die Aufgaben der Schulführungskraft sind im Landesgesetz 12/2000 im Art. 13 geregelt. 

(1) Gleichzeitig mit der Erlangung der Rechtspersönlichkeit und der Autonomie seitens der 
einzelnen Schulen werden die betreffenden Schuldirektoren und Schuldirektorinnen, die nach 
den einschlägigen Bestimmungen den vorgesehenen Weiterbildungskurs besucht haben, als 
Führungskräfte eingestuft. Der Rang einer Führungskraft wird auf jeden Fall mit Wirkung 1. 
September 2000 zuerkannt, auch für den Fall, dass die Schulen in Anwendung des ersten 
Schulverteilungsplanes die Rechtspersönlichkeit erst nach dem Datum laut Artikel 2 Absatz 4 
erhalten.19) 

(2) Der Direktor oder die Direktorin sorgt für die einheitliche Führung der Schule und ist ihr 
gesetzlicher Vertreter. Er/sie ist zuständig für die Beziehungen zu den Gewerkschaften. Der 
Direktor oder die Direktorin ist der/die Vorgesetzte des Personals, das der autonomen Schule von 
Land und Gemeinden zugewiesen wird. 

(3) Der Direktor oder die Direktorin ergreift Maßnahmen zur Sicherung der Qualität der 
Bildungsprozesse und zur Optimierung der Rahmenbedingungen des Lernens; er/sie fördert das 
Zusammenwirken der kulturellen, beruflichen, sozialen und wirtschaftlichen Angebote am 
Schulort und in dessen Umfeld, die Ausübung des Rechts der Schüler und Schülerinnen auf 
Bildung, des Rechts auf Lehrfreiheit, die auch als Freiheit der Forschung und methodisch-
didaktischen Innovation verstanden wird, und des primären Erziehungsrechts der Familien. 

(4)  Unter Beachtung der Befugnisse der Kollegialorgane der Schule hat der Direktor oder die 
Direktorin autonome Leitungs- und Koordinierungsbefugnisse sowie die Aufgabe, die personellen 
Ressourcen bestmöglich einzusetzen. In Übereinstimmung mit dem Dreijahresplan des 
Bildungsangebotes20) , den einschlägigen Vorschriften und den vom Kollektivvertrag 
festgelegten Grundsätzen und Kriterien weist der Direktor oder die Direktorin dem Schulpersonal 
die Dienstobliegenheiten zu. 

(5) Auf Grund der vom Schulrat beschlossenen allgemeinen Kriterien legt der Schuldirektor oder 
die Schuldirektorin den Dienstplan der Schule, die Öffnungszeiten für den Parteienverkehr und 
die Einteilung der vom Kollektivvertrag für das Schulpersonal vorgesehenen Arbeitszeit im 
Hinblick auf die Erfordernisse des Schulbetriebs und die Bedürfnisse der Ortsgemeinschaft fest. 

(6) Der Direktor oder die Direktorin organisiert die Tätigkeiten der Schule nach den Kriterien einer 
effizienten und wirksamen Bildung. Er/sie ist verantwortlich für die erzielten Ergebnisse, die in 
Beachtung der Eigenart ihrer Aufgaben bewertet werden. 

(7) Der Schuldirektor oder die Schuldirektorin übernimmt die Verwaltungs- und 
Buchhaltungsbefugnisse des Vollzugsausschusses laut Artikel 8 des Landesgesetzes vom 18. 
Oktober 1995, Nr. 20, unbeschadet der speziellen Befugnisse, die dem verantwortlichen 
Schulsekretär oder der verantwortlichen Schulsekretärin in diesem Sachbereich zustehen. 

(8) Der Schuldirektor oder die Schuldirektorin ist zuständig, die Verwendung von schulischen 
Räumlichkeiten für außerschulische Zwecke zu genehmigen. Wird die Benützung der Gebäude 



und Schulanlagen für außerschulische Tätigkeiten abgelehnt, ist für die Liegenschaften im 
Eigentum des Landes eine Beschwerde an den Landesrat für Vermögen und für die übrigen 
Liegenschaften beim Eigentümer zugelassen, der definitiv darüber entscheidet. Für die Gebäude 
in Landesbesitz trifft der Landesrat für Vermögen die definitive Entscheidung nach Rücksprache 
mit den zuständigen Landesräten oder Landesrätinnen. 

 

Ambiti di competenza della scuola e del dirigente scolastico 

 

Le scuole autonome sono responsabili della definizione e dell'attuazione dell'offerta formativa 
(legge provinciale 12/2000 – art. 2). L'offerta formativa della Scuola Professionale Provinciale per 
il Commercio e la Grafica è pubblicata su questa homepage ed è contenuta nel piano triennale 
(https://www.gutenberg.berufsschule.it/de/drei-jahres-plan). La formazione professionale è 
inoltre disciplinata dalla delibera n. 1027/2018. 

 

Dirigenza pedagogico-didattica della scuola 

Alla scuola autonoma spetta la dirigenza pedagogico-didattica della scuola ai sensi della legge 
provinciale n. 11/2010 – il secondo ciclo dell'istruzione. In questo ambito, la formazione 
professionale è disciplinata dall'art. 5. In particolare, l'autonomia didattica della scuola è 
regolata dall'art. 6 della legge provinciale n. 12/2000. 

In particolare, l'autonomia didattica della scuola è disciplinata dalla legge provinciale n. 12/2000 
– art. 6. 

 

Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta 
educativa da parte delle famiglie e delle finalità generali del sistema scolastico a norma 
dell'articolo 5, concretizzano gli obiettivi generali e specifici in percorsi funzionali alla 
realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni e di tutte le 
alunne, riconoscono e valorizzano le diversità e promuovono la potenzialità di ciascuno, 
adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo. 

(2) L'autonomia didattica si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, 
strumenti, forme organizzative, tempi di insegnamento e in ogni iniziativa che sia espressione di 
libertà progettuale, compresa l'offerta di insegnamenti opzionali e facoltativi. 

(3) I tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività sono regolati 
nel modo più adeguato al tipo di studi nonché ai ritmi e stili di apprendimento degli alunni e delle 
alunne. A tal fine, le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che 
ritengono opportune e tra l'altro: 

1. l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività; 

2. la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e 
l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui all'articolo 5, degli spazi orari 
residui; 



3. l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale 
dell'integrazione degli alunni e delle alunne nella classe e nel gruppo, anche in relazione 
agli alunni e alle alunne in situazione di handicap; 

4. l'attivazione di percorsi didattici finalizzati a valorizzare gli alunni e le alunne 
particolarmente dotati; 

5. l'articolazione modulare di gruppi di alunni e alunne provenienti dalla stessa o da diverse 
classi, anche da diversi anni di corso; 

6. l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari. 

(4) Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano, inoltre, l'offerta di 
iniziative di recupero e sostegno, come pure iniziative di prevenzione dell'abbandono e della 
dispersione scolastica. 

(5) Le istituzioni scolastiche adottano anche opportune iniziative finalizzate a promuovere la 
continuità educativa, didattica ed organizzativa nonché di orientamento scolastico e 
professionale. 

(6) Il collegio dei docenti determina le modalità e i criteri di valutazione degli alunni e delle alunne 
nel rispetto della normativa vigente. 

(7) I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi 
dei singoli alunni e delle singole alunne sono individuati dal collegio dei docenti, avuto riguardo 
agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 5, e tenuto conto della necessità di 
facilitare i passaggi fra diversi tipi di percorsi di studi, di favorire l'integrazione tra sistemi formativi 
nonché di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro. 

(8) Sono altresì individuati dal collegio dei docenti i criteri per il riconoscimento dei crediti 
formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o 
liberamente effettuate dagli alunni e dalle alunne e debitamente accertate o certificate. 

 


